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Potsdam, 09. Januar 2013

Stadt Cottbus
Bebauungsplan Nr. S/71l95
"Fotovoltaikanlage . Am Wasserwsrk Sachsondorf' (Entwurf August 2012)

Beteiligung der Behörden und Träger öffenllicher Belange
g€m. S4 Abs.1 BaUGB
Stellungnahme des LFB vom 15.11.2012, Az.: LFB_3-3600/60+21#219108/2012
Schreiben der LWG vom 19.12.20012

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die Einlassung der LWG zu meiner ablehnenden Slellungnahme, die
Bauabschnitte 2 und 3 betreffend, teile ich lhnen nach emeuter Inaugenschein-
nahme der mir vorgelegten Planung nachfolgende Entscheidung mit:

Der zur Errichtung ejner Fotovoltaikanlage notwendigen Waldumwandlung für die
Bauabschnitte 1 bis 3 bzw. die Sondeöauflächen 1 bis 3 stimme ich foßtrechtlich
zu.
Somit wird die Untere Forstbehörde einer Waldumwandlung auf einer Fläche von
0,7945 ha im sich anschließenden Genehmigungsverfahren nach $ 8 LWaldG
zustimmen. Hierbei sind von der oberförsterei Cottbus Ausgleichs- und Eßatz-
maßnahmen, Sicherheitsleistungen und Fristen feslzuselzen.

Ausschlaggebend für die gegenüber der ablehnenden Stellungnahme nunmehr
erteilten Zustimmung für den gesamten Bebauungsplan ist der vom Flächenum-
fang her untergeordnete Waldanleil (0,7945 ha) in Relation zur Gesammäche des
B-Plangebietes (7,35 ha) von etwa 10 %.
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Weiteftin grend die Intention des vorgestellten Selbstveßorgungsprojektes das
Vorhaben von Projekten mit Einspeisung in das öfientliche Energieveßorgungs-
nez hinsichtlich des Abwägungsvorgangs privater und öfientlicher Interessen ab.

Unter Zunickstellung erheblicher Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit und
Technolooie zur Dekontamination stimme ich dem B-Planentwurf zu.

Landesbetrieb
Forst Brandenburg

Mit freundlichen Grüßen

i,44
Friedrich
Sachbeaöeiter Foßlhoheit




